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 GZ. RV/0911-W/09 

 

Bescheid 

Die Berufungsentscheidung des Unabhängigen Finanzsenates, Außenstelle Wien, Senat 15, 

RV/0911-W/09 vom 26. Juli 2011 wird gemäß § 293 BAO berichtigt. 

Die Einkommensteuer für das Jahr 2003 wird mit € 3.640,48 festgesetzt. Bisher waren 

vorgeschrieben: - € 1.908,07 

Die Einkommensteuer für das Jahr 2004 wird mit € 4.204,26 festgesetzt. Bisher waren 

vorgeschrieben: € 1.117,76 

Die Einkommensteuer für das Jahr 2005 wird mit € 4.276,21 festgesetzt. Bisher waren 

vorgeschrieben: - € 232,73 

Die Einkommensteuer für das Jahr 2007 wird mit € 4.810,62 festgesetzt. Bisher waren 

vorgeschrieben: € 3.802,03 

Die Bemessungsgrundlagen sind den als Beilage angeschlossenen Berechnungsblättern zu 

entnehmen und bilden einen Bestandteil dieses Bescheidspruches. 

Die Fälligkeit des mit dieser Entscheidung festgesetzten Mehrbetrages der Abgaben ist aus der 

Buchungsmitteilung zu ersehen. 

Begründung 
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Aufgrund eines Fehlers bei der Eingabe der Kennzahlen wurden bei der 

Einkommensteuerberechnung 2003 bis 2005 und 2007 die (als Liebhaberei qualifizierten) 

Einkünfte aus selbständiger Arbeit nicht mit € 0,00 eingegeben. Dies wird hiermit nachgeholt. 

Beilage: 4 Berechnungsblätter 

Wien, am 1. August 2011 


